










� Entsprechend ist eine vorläufige Verfahrenssistierung nach unserem Verständnis zu­
lässig respektive drängt sich zur Vermeidung falscher Entscheide geradewegs auf. 
Es macht aus prozessökonomischen Gründen keinen Sinn, jetzt Bewilligungen fiir 
adaptive Antennen zu erteilen, die nach Vorliegen der noch ausstehenden Publikati­
onen allenfalls widerrufen werden müssen. Es macht aus prozessökonomischen 
Gründen aber auch keinen Sinn, jetzt Bewilligungen für adaptiven Antennen grund­
sätzlich zu verweigern, wenn die nächste Zeit allenfalls die Auflösung der aktuellen 
Unklarheiten und Unsicherheiten bringen würde. 

En tsch e i d 

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen wird das Bauvorhaben wie folgt beurteilt. 

• Das Baugesuch wird sisti ert.

Re c h ts mit elb ele h r u ng 

1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit
Zustellung beim Departement Bau, Verkehr und Umw elt des Kantons Aargau Be­
schwerde geführt werden.

2. Die Beschwerdeschrift, die von der beschwerdeführenden Partei selbst oder einer von
ihr bevollmächtigten Person zu unterzeichnen ist, muss einen Antrag und eine Begrün­
dung enthalten, d.h. es ist
a. anzugeben, wie der Regierungsrat entscheiden soll, und
b. darzulegen, aus welchen Gründen dieser Entscheid verlangt wird.

3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 und 2 nicht ent­
spricht, wird nicht eingetreten.

4. Eine Kopie des angefochtenen Entscheides sowie allfällige Beweismittel sind der Be­
schwerdeschrift beizulegen (§43 Verwaltungsrechtspflegegesetz).

5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h., die unterliegende
Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen
Anwaltskosten zu bezahlen.

Protokollauszug an: 
Swisscom (Schweiz) AG, Grosspeterstrasse 20, 4052 Basel (Einschreiben) 
Swisscom Broadcast AG, Ostermundigenstrasse 99, 3050 Bern (Einschreiben) 
Haupteinwender XY, 4123 Allschwil (Einschreiben) 
150 einzelne Einwender 
Hitz und Partner AG, Tiefenaustrasse 2, 3048 Worblaufen 
Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Baubewilligungen, Entfelderstras­
se 22, 5001 Aarau 
Jurapark Aargau, Linn 51, 5225 Bözberg 
Akten BG 19-04 

GEMEINDERAT HELLIKON 
Thomas Rohrer, Gemeindeammann 
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Edoardo Carrico, Gemeindeschreiber 
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